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JUTTA NIEDERMAIR / SABINE ZIRNGAST

RAT UND KOMMISSION

taxlex-EU 2017/74

Rat
Einigung über Streitbeilegungsverfahren
Der Rat hat sich am 23. 5. 2017 auf eine neue Re-
gelung für die Beilegung von Doppelbesteuerungs-
streitigkeiten in der EU geeinigt.1) Der Vorschlag
(Richtlinienentwurf)2) stützt sich auf das Überein-
kommen über die Beseitigung der Doppelbesteue-
rung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen
verbundenen Unternehmen.3) Nach dem Richtli-
nienentwurf müssen die Streitbeilegungsverfahren
zwingend und verbindlich sein und klare Fristen so-
wie eine Verpflichtung, Ergebnisse zu erzielen, vor-
sehen. In dem vom Steuerpflichtigen einzuleitenden
Verständigungsverfahren müssen die Mitgliedstaaten
innerhalb von zwei Jahren zu einer Einigung gelan-
gen. Scheitert das Verfahren, wird ein Schiedsverfah-
ren für die Beilegung der Streitigkeit innerhalb be-
stimmter Fristen eingeleitet.

Der Rat wird die Richtlinie nach Abgabe der Stel-
lungnahme des Europäischen Parlaments annehmen.
Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht
durch die Mitgliedstaaten wird bis zum 30. 6. 2019
zu erfolgen haben. Ihr Geltungsbereich erstreckt sich
auf Beschwerden, die nach diesem Zeitpunkt zu Fra-
gen iZm dem Steuerjahr eingereicht werden, das am
oder nach dem 1. 1. 2018 beginnt.

taxlex-EU 2017/75

Rat
Gemeinsame Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage
In seiner Sitzung vom 23. 5. 2017 hat der Rat den
Vorschlag für eine EU-weite gemeinsame Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB)4) erör-
tert.5) Mit dem Text wird ein Vorschlag aus dem Jahr
2011 überarbeitet, der zurückgezogen und durch
Vorschläge für eine zweistufige Reform der Körper-
schaftsteuer ersetzt wurde.6) Im aktuellen Stadium
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soll ein einheitliches Regelwerk für die Berechnung
der Körperschaftsteuerschuld von Unternehmen ein-
geführt werden. Der gesonderte Vorschlag über die
steuerliche Konsolidierung (GKKB) soll nach einer
Einigung über das GKB-Regelwerk geprüft werden.

taxlex-EU 2017/76

Rat/Kommission
Freier Kapitalverkehr – Quellensteuern
Im Zuge seiner Sitzung vom 23. 5. 2017 hat der Rat
den Bericht der Kommission über nationale Hemm-
nisse grenzüberschreitender Kapitalflüsse7) (sowie
den Bericht des Wirtschafts- und Finanzausschusses
über den Kapitalverkehr und die Zahlungsfreiheit8))
behandelt.9) Zu den identifizierten Hindernissen ge-
hören unter anderem diskriminierende oder un-
verhältnismäßig aufwändige Verfahren zur Rück-
erstattung grenzüberschreitend einbehaltener Quel-
lensteuern. Die aktuelle „Roadmap“ sieht eine Be-
schäftigung mit den neun10) als „Best Practice“
identifizierten Rückerstattungsverfahren auf natio-
naler Ebene und eine Entscheidung über die für
2019 vorgesehene Implementierung der „Best Prac-
tices“ bis zum Ende des ersten Quartals 2018 vor.
Darüber hinaus wird die Kommission gemeinsam
mit nationalen Steuerexperten einen Code of Con-
duct über die Grundsätze der Quellensteuerentlas-
tung erarbeiten.11)

taxlex-EU 2017/77

Rat
Hybride Gestaltungen mit Drittländern
Nach Abgabe der Stellungnahme durch das Europä-
ische Parlament am 27. 4. 2017 hat der Rat am
29. 5. 2017 die Richtlinie12) angenommen, mit der
verhindert werden soll, dass Unternehmensgruppen
Inkongruenzen zwischen zwei oder mehr Steuerge-
bieten nutzen, um ihre Gesamtsteuerschuld zu ver-
ringern.13) Die Mitgliedstaaten haben die Richtlinie
grds bis zum 1. 1. 2020 in nationale Rechtsvorschrif-
ten umzusetzen.14)

taxlex-EU 2017/78

Kommission
Vertragsverletzungsverfahren
Die Kommission hat in den Monaten März bis Mai
2017 einige Vertragsverletzungsverfahren fortge-
führt. Diese Verfahren betreffen unter anderem
& die französischen Bestimmungen über den Einbe-

halt einer unter bestimmten Voraussetzungen
nicht rückerstattbaren Quellensteuer auf Divi-
denden, die an Unternehmen mit Sitz in anderen
EU-/EWR-Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden
– 2. Stufe des Verfahrens;15)

& das für die Region Wallonien geltende belgische
Erbschaftsteuergesetz, das eine Befreiung von der
Erbschaftsteuer vorsieht, wenn die verstorbene
Person in Belgien, nicht hingegen, wenn sie in
einem anderen Mitgliedstaat des EWR ansässig
war – 1. Stufe des Verfahrens.16)

URTEILE UND BESCHLÜSSE DES EUGH

taxlex-EU 2017/79

C-390/15, RPO
Normalsteuersatz für E-Books
Der EuGH hat sich in dieser Rechtssache v
7. 3. 201717) mit der Frage beschäftigt, ob es zulässig
ist, dass Art 98 Abs 2 RL 2006/112/EG iVm ihrem
Anhang III Nr 6 für Lieferungen von digitalen Bü-
chern auf jeglichen physischen Trägern einen ermä-
ßigten Steuersatz vorsieht, jedoch für die Lieferung
digitaler Bücher auf elektronischem Wege den Nor-
malsteuersatz vorsieht. Der EuGH stellte fest, dass
diese Unterscheidung zweier vergleichbarer Sachver-
halte keinen Verstoß gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung darstellt, da eine gebührende
Rechtfertigung vorliegt. Diese Unterscheidung dient
dazu, den Steuerpflichtigen und den nationalen Fi-
nanzverwaltungen eine Prüfung zu ersparen, ob bei
elektronisch erbrachten Dienstleistungen jeder Art
ein ermäßigter Steuersatz zur Anwendung gelangen
könnte.

taxlex-EU 2017/80

C-448/15, Wereldhave Belgium
„Subject-to-tax-Voraussetzung“ für die
Anwendbarkeit der Mutter-Tochter-
Richtlinie
In diesem belgischen Vorabentscheidungsersuchen
hält der EuGH mit Urteil vom 8. 3. 201718) fest, dass
die Befreiungsbestimmung des Art 5 Abs 1 Mutter-
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7) Report from the Commission to the Council and the European Par-
liament, Accelerating the capital markets union: addressing national
barriers to capital flows, 24 March 2017, COM(2017) 147 final.

8) 2016 EFC Report to the Commission and the Council on „The Mo-
vement of Capital and the Freedom of Payments“.

9) Outcome of the 3543rd Council meeting, Economic and Financial
Affairs, 23 May 2017, 9581/17, PRESSE 30 PR CO 30, 5. Vgl auch
Report from the Commission to the Council and the European Par-
liament, Accelerating the capital markets union: addressing national
barriers to capital flows, 7757/17 EF 64 ECOFIN 236 SURE 6
UEM 75.

10) Niederlande, Slowenien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Zypern,
Portugal, Finnland, Estland und Litauen.

11) Report from the Commission to the Council and the European Par-
liament, Accelerating the capital markets union: addressing national
barriers to capital flows, 24 March 2017, COM(2017) 147 final,
10 ff; Joint Commission and Member States Roadmap of actions,
9430/17 EF 101 ECOFIN 431 SURE 16 UEM 173, 1.

12) Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164
bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern.

13) Vgl dazu bereits Niedermair/Zirngast, EU Tax Update – Dezember
2016 bis Februar 2017, taxlex 2017, 185 (185).

14) Pressemitteilung 305/17 vom 29. 5. 2017. Siehe auch Richtlinie des
Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybri-
der Gestaltungen mit Drittländern, 6661/17 FISC 56 ECOFIN 151.

15) Freier Kapitalverkehr: Kommission fordert von Frankreich Abschaf-
fung der Quellensteuer für defizitäre nicht gebietsansässige Unterneh-
men, MEMO/17/1280 (17. 5. 2017).

16) Erbschaftsteuer: Kommission fordert Belgien dringend auf, das
Unionsrecht im Bereich der Erbschaftsteuer auf Immobilien einzu-
halten, MEMO/17/1281 (17. 5. 2017).

17) EuGH 7. 3. 2017, C-390/15, RPO.
18) EuGH 8. 3. 2017, C-448/15, Wereldhave Belgium.



Tochter-Richtlinie19) dahin auszulegen ist, dass sie der
Regelung eines Mitgliedstaats, wonach auf Dividen-
den, die von einer in diesem Mitgliedstaat ansässigen
Tochtergesellschaft an einen in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässigen steuerlichen Anlageorganismus
– der unter der Voraussetzung, dass er seine Gewinne
vollständig an seine Anteilseigner ausschüttet, der Kör-
perschaftsteuer zum Nullsatz unterliegt – ausgeschüt-
tet werden, einMobiliensteuervorabzug erhoben wird,
nicht entgegensteht, da ein solcher Organismus keine
„Gesellschaft einesMitgliedstaats“ iS der Richtlinie ist.

taxlex-EU 2017/81

C-14/16, Euro Park Services
Bewilligungsverfahren für
grenzüberschreitende Fusionen
Der EuGH entscheidet in diesem Vertragsverletzungs-
verfahren mit Urteil vom 8. 3. 201720), dass Art 49
AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art 11 Abs 1 Fu-
sionsrichtlinie21) den französischenBestimmungen, die
die Gewährung steuerlicher Vorteile aus der Fusions-
richtlinie im Fall einer grenzüberschreitenden Fusion,
nicht hingegen im Fall einer nationalen Fusion, von
einem Vorabbewilligungsverfahren abhängig machen,
entgegenstehen. Das in Rede stehende französische
Recht stellt den Aufschub der Besteuerung des Wert-
zuwachses der Einlagen, die durch eine französische
Gesellschaft an eine in einem anderen Mitgliedstaat
ansässige Gesellschaft geleistet werden, unter die Vo-
raussetzung, im Rahmen eines Vorabbewilligungsver-
fahrens nachzuweisen, dass der betreffende Vorgang
(1) durch einen wirtschaftlichen Grund gerechtfertigt
ist, dass er (2) nicht als hauptsächlichen Beweggrund
oder als einen der hauptsächlichen Beweggründe die
Steuerhinterziehung oder -umgehung hat und dass
seine Modalitäten (3) die Sicherung der künftigen Be-
steuerung desWertzuwachses, dessen Besteuerung auf-
geschoben wird, erlauben.

taxlex-EU 2017/82

C-573/15, Oxycure
Steuersatz für Sauerstoffgasflaschen
Oxycure ist eine Gesellschaft, deren Haupttätigkeit
die Vermietung und der Verkauf von Sauerstoffkon-
zentratoren ist, deren Prinzip die Konzentration von
Sauerstoff aus der Umgebungsluft ist. Fraglich war,
ob es zulässig ist, auf diese Geräte den Normalsteuer-
satz anzuwenden, während auf Sauerstoffgasflaschen
der ermäßigte Steuersatz angewandt wird.

In seinem Urteil v 9. 3. 201722) erklärt der EuGH,
dass diese Differenzierung im Einklang mit dem
Unionsrecht steht. So können sich die Mitgliedstaaten
dafür entscheiden, auf einige der in Anhang III Nr 3
und 4 aufgeführten Arzneimittel oder medizinischen
Geräte einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz anzu-
wenden und auf andere dieser Arzneimittel oder Ge-
räte den Normalsteuersatz. Für den gegenständlichen
Fall hält der EuGH fest, dass die Sauerstoffkonzentra-
toren im Unterschied zu Sauerstoffgasflaschen nicht
unter Nr 3 des Anhangs III Mehrwertsteuerrichtlinie
fallen. Folglich ist ein Mitgliedstaat auch nicht ver-

pflichtet, den ermäßigten Satz auf Sauerstoffkonzent-
ratoren zu erstrecken, auch wenn diese nach derWahr-
nehmung des Verbrauchers den unter den ermäßigten
Steuersatz fallenden Produkten ähneln.

taxlex-EU 2017/83

C-211/16, Bimotor
Verrechnung Mehrwertsteuerguthaben
In seinem Urteil v 16. 3. 201723) hält der EuGH fest,
dass Art 183 Abs 1 RL 2006/112/EG einer nationa-
len Regelung nicht entgegensteht, welche die Ver-
rechnung bestimmter Steuerschulden mit Mehr-
wertsteuerguthaben für jeden Besteuerungszeitraum
auf einen festgelegten Höchstbetrag beschränkt. Al-
lerdings muss im innerstaatlichen Recht vorgesehen
sein, dass der Steuerpflichtige das gesamte Mehr-
wertsteuerguthaben binnen einer angemessenen Frist
zurückfordern kann.

taxlex-EU 2017/84

C-217/15, Orsi
Verwaltungsrechtliche und
strafrechtliche Sanktion
In der italienischen Rs24) v 5. 4. 2017 erklärt der
EuGH, dass es zulässig ist, nach Verhängung einer
rechtskräftigen steuerlichen Sanktion gegen eine Ge-
sellschaft (mit Rechtspersönlichkeit) aufgrund
Nichtabfuhr der MwSt wegen desselben Sachverhalts
ein Strafverfahren gegen die dahinterstehende natür-
liche Person einzuleiten. Die Voraussetzungen für
die Anwendung des Grundsatzes ne bis in idem sind
demnach nach Ansicht des EuGH nicht erfüllt.

taxlex-EU 2017/85

C-493/15, Identi
Erlöschen der MwSt-Schuld bei
Restschuldbefreiungsverfahren
In dieser italienischen Rechtssache v 16. 3. 201725)

hält der EuGH fest, dass eine nationale Regelung zu-
lässig ist, wonach unter bestimmten Voraussetzun-
gen im Zuge eines Restschuldbefreiungsverfahrens
die Mehrwertsteuerschulden als uneinbringlich er-
klärt werden.
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19) Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. 7. 1990 über das gemein-
same Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschie-
dener Mitgliedstaaten, ABl L 1990/225, 6.

20) EuGH 8. 3. 2017, C-14/16, Euro Park Service.
21) Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 23. 7. 1990 über das gemein-

same Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von
Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, ABl L 1990/225, 1.

22) EuGH 9. 3. 2017, C-573/15, Oxycure.
23) EuGH 16. 3. 2017, C-217/15, Bimotor (das Urteil wurde lediglich in

französischer und italienischer Sprache veröffentlicht), ABl C 2017/
151, 13 (15. 5. 2017).

24) EuGH 5. 4. 2017, C-217/15, Orsi.
25) EuGH 16. 3. 2017, C-493/15, Identi.



taxlex-EU 2017/86

C-564/15, Farkas
Vorsteuerabzug bei Reverse-Charge-Ver-
fahren
Mit Urteil v 26. 4. 201726) hält der EuGH fest, dass
eine zu Unrecht mit Umsatzsteuer ausgestellte Rech-
nung (das Reverse-Charge-Verfahren wäre anwend-
bar gewesen) nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Dies auch dann, wenn der Käufer diese USt an den
Verkäufer und dieser sie an das Finanzamt entrichtet
hat. Dem Käufer steht jedoch das Recht zu, die
rechtsgrundlos gezahlte USt vom Verkäufer zu ver-
langen. Ist die Rückzahlung jedoch unmöglich oder
übermäßig schwierig (bspw aufgrund der Zahlungs-
unfähigkeit des Verkäufers), dann kann der Käufer
den Anspruch auf Rückzahlung unmittelbar gegen
die Steuerverwaltung geltend machen, wenn es sich
um keinen Betrug oder Steuerausfall handelt.

Der EuGH hält weiters fest, dass eine Geldbuße
iHv 50% des Umsatzsteuerbetrags, welche dem Käu-
fer aufgrund des zu Unrecht geltend gemachten Vor-
steuerabzugs auferlegt wurde, unverhältnismäßig ist.
Dies deshalb, da der Steuerverwaltung keine Steuer-
einnahmen entgangen sind und auch keine Steuer-
hinterziehung vorliegt.

taxlex-EU 2017/87

C-274/15, Kommission/Luxemburg
Umsatzsteuerbefreiung für Zusammen-
schlüsse von Banken und Versicherungen
Dieses Vertragsverletzungsverfahren der Kommission
gegen Luxemburg behandelt die Umsetzung von
Art 132 Abs 1 lit f RL 2006/112/EG. So sind die nach
luxemburgischen Recht von einem Zusammenschluss
an seine Mitglieder erbrachten Dienstleistungen von
der MwSt befreit, sofern die Mitglieder dieses Zusam-
menschlusses, die auch steuerbare Tätigkeiten aus-
üben, mit diesen Tätigkeiten einen Umsatz vor
Steuern erzielen, der 30% bzw in bestimmten Fällen
45% ihres Gesamtumsatzes vor Steuern nicht über-
steigt. Da somit die luxemburgische Umsetzung eine
Steuerbefreiung auch dann vorsieht, wenn die vom
Zusammenschluss erbrachten Dienstleistungen nicht
unmittelbar für nicht steuerbare oder für steuerbefreite
Tätigkeiten seiner Mitglieder notwendig sind, hat die
Kommission Klage erhoben.

Des Weiteren war auch ein Recht auf Vorsteuer-
abzug für Mitglieder hinsichtlich Eingangsleistun-
gen, die nicht dem Mitglied, sondern dem Zusam-
menschluss erbracht wurden, vorgesehen.

Mit Urteil v 4. 5. 201727) hält der EuGH fest,
dass die Umsetzung durch Luxemburg unionsrechts-
widrig ist/war. Art 132 Abs 1 lit f RL 2006/112/EG
ist demnach so auszulegen, dass nur Dienstleistun-
gen, welche für unmittelbare Zwecke der Ausübung
der Tätigkeit ihrer Mitglieder erbracht werden, unter
bestimmten Voraussetzungen befreit sind. Darüber
hinaus stellt der Zusammenschluss einen eigenen,
von seinen Mitgliedern verschiedenen Steuerpflichti-
gen dar, welcher seine Dienstleistungen selbständig
erbringt. Deshalb ist es nicht zulässig, dass die Mit-

glieder, die mehrwertsteuerpflichtige Umsätze erzie-
len, die Vorsteuer aus der vom Zusammenschluss ge-
schuldeten MwSt abziehen.

taxlex-EU 2017/88

C-33/16, A
Steuerbefreite Tätigkeiten für Schiffe
Der EuGH hält in seinem Urteil v 4. 5. 201728) fest,
dass das Beladen und Entladen eines Schiffs steuer-
befreite Umsätze iSv Art 148 lit d RL 2006/112
sind, wenn sie für den unmittelbaren Bedarf der La-
dung von Seeschiffen iSv Art 148 lit a RL 2006/112
erbracht werden.

Die Befreiung gilt dabei nicht nur für Dienstleis-
tungen, die auf der letzten Handelsstufe erbracht
werden. Dienstleistungen von Subunternehmern
sind ebenfalls befreit.

taxlex-EU 2017/89

C-699/15, Brockenhurst College
Steuerbefreite Restaurant- und
Unterhaltungsdienstleistungen
Das College bietet Lehrgänge im Bereich Gastronomie,
Gastgewerbe und darstellende Künste an. Die Studen-
ten betreiben selbst ein Restaurant und veranstalten
Theateraufführungen unter der Aufsicht von Tutoren,
welche sie einem beschränkten Publikum zu einem er-
mäßigten Preis anbieten. Fraglich war, ob diese Tätig-
keiten eng mit der Unterrichtsleitung zusammenhän-
gen und dadurch von der MwSt befreit sind.

In seinem Urteil v 4. 5. 201729) erklärt der EuGH,
dass Art 132 Abs 1 lit i RL 2006/112/EG dahin aus-
zulegen ist, dass die oben genannten Tätigkeiten eng
mit der Unterrichtsleistung verbunden sind, da sie im
Zusammenhang mit dem Unterricht als unerlässlich
anzusehen sind und nicht dazu bestimmt sind, der Ein-
richtung zusätzlich Einnahmen zu verschaffen. Somit
stehen diese Tätigkeiten nicht in unmittelbaremWett-
bewerb mit Umsätzen von der MwSt unterliegenden
gewerblichen Unternehmen.

taxlex-EU 2017/90

C-68/15, X
„Fairness Tax“ auf ausgeschüttete
Dividenden
MitUrteil v 17. 5. 201730) entscheidet der EuGH, dass
Art 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) einer Steuerre-
gelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen belgi-
schen, nach der sowohl eine gebietsfremde Gesell-
schaft, die in Belgien eine Tätigkeit über eine Betriebs-
stätte ausübt, als auch eine gebietsansässige
Gesellschaft (einschließlich der gebietsansässigen
Tochtergesellschaft einer gebietsfremden Gesellschaft)
einer Steuer wie der „Fairness Tax“ unterliegen, wenn
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26) EuGH 26. 4. 2017, C-564/15, Farkas.
27) EuGH 4. 5. 2017, C-274/15, Kommission/Luxemburg.
28) EuGH 4. 5. 2017, C-33/16, A.
29) EuGH 4. 5. 2017, C-699/15, Brockenhurst College.
30) EuGH 17. 5. 2017, C-68/15, X.



sie Dividenden ausschütten, die aufgrund der Anwen-
dung bestimmter Steuervergünstigungen nicht in ih-
rem endgültigen steuerpflichtigen Ergebnis enthalten
sind, grds nicht entgegensteht. Voraussetzung ist, dass
die Ermittlung der Bemessungsgrundlage dieser Steuer
nicht tatsächlich zur Folge hat, dass die gebietsfremde
Gesellschaft weniger günstig behandelt wird als eine
gebietsansässige Gesellschaft. Dies zu prüfen ist Sache
des vorlegenden Gerichts. Auch Art 5 Mutter-Toch-
ter-Richtlinie31) steht der in Rede stehenden Bestim-
mung nicht entgegen.

Allerdings stehen Art 4 Abs 1 lit a iVmAbs 3Mut-
ter-Tochter-Richtlinie besagter Steuerregelung entge-
gen, soweit sie in einer Situation, in der die Gewinne,
die einer Muttergesellschaft von ihrer Tochtergesell-
schaft zufließen, von dieser Muttergesellschaft nach
Ablauf des Zuflussjahrs ausgeschüttet werden, zur
Folge hat, dass dieseGewinne einer Besteuerung unter-
worfen werden, die den in dieser Vorschrift vorgesehe-
nen Höchstbetrag von 5% übersteigt.

taxlex-EU 2017/91

C-365/16, Association française des
entreprises privées (AFEP)
Ausschüttungsbesteuerung
In diesem französischen Fall hält der EuGH mit Ur-
teil 17. 5. 201732) fest, dass Art 4 Abs 1 lit a Mutter-
Tochter-Richtlinie33) dahin auszulegen ist, dass er ei-
ner vom Mitgliedstaat einer Muttergesellschaft vor-
gesehenen steuerlichen Maßnahme wie der im Aus-
gangsverfahren in Rede stehenden – die die Erhe-
bung einer Steuer anlässlich der Ausschüttung von
Dividenden durch die Muttergesellschaft vorsieht,
wobei die Bemessungsgrundlage der Steuer in den
Beträgen der ausgeschütteten Dividenden, ein-
schließlich der von den gebietsfremden Tochterge-
sellschaften dieser Gesellschaft stammenden Divi-
denden, besteht – entgegensteht.

taxlex-EU 2017/92

C-288/16, L.Č.
Dienstleistungen in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Ausfuhr von
Gegenständen
In dieser Rs war fraglich, ob die Steuerbefreiung nach
Art 146 Abs 1 lit e RL 2006/112/EG nur dann zur
Anwendung kommt, wenn eine unmittelbare
Rechtsbeziehung oder eine gegenseitige vertragliche
Beziehung zwischen dem Erbringer der Dienstleis-
tungen und dem Empfänger oder Versender der Wa-
ren besteht. Der Hauptfrachtführer hatte gegen-
ständlich die Beförderungsleistung durch einen Sub-
frachtführer durchführen lassen.

Der EuGH stellt in seinem Urteil v 29. 6. 201734)

fest, dass eine Steuerbefreiung für die Leistung des Sub-
frachtführers an den Hauptfrachtführer nicht möglich
ist. Laut EuGH ist Art 146 Abs 1 lit e RL 2006/112/
EG eng und weiters dahingehend auszulegen, dass die
in dieser Bestimmung vorgesehene Steuerbefreiung
nur dann zur Anwendung kommt, wenn die betreffen-
den Dienste unmittelbar an den Ausführer, den Ein-

führer oder den Empfänger der Gegenstände, auf die
sich diese Bestimmung bezieht, erbracht werden.

Anmerkung: Dienstleistungen von Subfracht-
führern, die bisher als grenzüberschreitende Beförde-
rungsleistungen steuerbefreit behandelt wurden (vgl
UStR 2000 Rz 720), sind angesichts dieser Recht-
sprechung einer erneuten Prüfung zu unterziehen.

VORLAGEFRAGEN UND
VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN

taxlex-EU 2017/93

C-682/16, BEI ApS
Nutzungsberechtigter iS der
Zins-/Lizenzgebühren-Richtlinie
Der EuGH wird in dieser dänischen Rs35) unter an-
derem zum Inhalt des Begriffs des „Nutzungsberech-
tigten“ in Art 1 Abs 1 iVm Abs 4 Zins-/Lizenzge-
bühren-Richtlinie36) und zum Verhältnis der Anti-
Missbrauchs-Bestimmung von Art 5 der Richtlinie
zu einzelstaatlichen Anti-Missbrauchs-Bestimmun-
gen befragt.

taxlex-EU 2017/94

C-580/16, Firma Hans Bühler
Vereinfachungsregelung für
Dreiecksgeschäfte
In dieser österreichischen Rs37) wird der EuGH ge-
fragt, ob es für die Anwendbarkeit der Vereinfa-
chungsregelungen für Dreiecksgeschäfte schädlich
ist (insbesondere in Hinblick auf Art 141 lit c RL
2006/112/EG), wenn der Steuerpflichtige in jenem
Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versandt
oder befördert werden, ansässig und für Mehrwert-
steuerzwecke erfasst ist, auch wenn für den konkre-
ten innergemeinschaftlichen Erwerb die Mehrwert-
steuer-Identifikationsnummer eines anderen Mit-
gliedstaats verwendet wird. Darüber hinaus wird
der EuGH gefragt, ob nur eine fristgerecht abgege-
bene Zusammenfassende Meldung die Nichtan-
wendbarkeit des Art 41 Abs 1 RL 2006/112/EG
(fiktiver ig Erwerb) bewirkt.

EU TAX UPDATE

taxlex 2017 285

31) Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30. 11. 2011 über das ge-
meinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften ver-
schiedener Mitgliedstaaten, ABl L 2011/345, 8.

32) EuGH 17. 5. 2017, C-365/16, Association française des entreprises pri-
vées (AFEP).

33) Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30. 11. 2011 über das ge-
meinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften ver-
schiedener Mitgliedstaaten, ABl L 2011/345, 8, idF Richtlinie 2014/
86/EU des Rates vom 8. 7. 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/
96/EU über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochter-
gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, ABl L 2014/219, 40.

34) EuGH 29. 6. 2017, C-288/16, L.Č.
35) ABl C 2017/70, 12 (6. 3. 2017).
36) Richtlinie 2003/49/EG des Rates vom 3. 6. 2003 über eine gemein-

same Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren
zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten,
ABl L 2003/157, 49.

37) ABl C 2017/78, 8 (13. 3. 2017).
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C-5/17, DPAS
Steuerpflichtige Einziehung
von Forderungen?
Der EuGHwird in dieser Rs38) gefragt, ob eine Dienst-
leistung, die darin besteht, dass der Steuerpflichtige ge-
mäß einer Einzugsermächtigung veranlasst, dass Geld
vom Bankkonto eines Patienten abgebucht und nach
Abzug seiner Vergütung an denZahnarzt und denVer-
sicherer des Patienten weitergeleitet wird, einen steu-
erbefreiten Umsatz im Zahlungs- und Überweisungs-
verkehr gemäß Art 135 Abs l lit d RL 2006/112/EG
darstellt. Weiters stellt sich die Frage, welche die maß-
geblichen Grundsätze sind, nach denen sich bestimmt,
ob eine Dienstleistung unter den Begriff „Einziehung
von Forderungen“ fällt.

taxlex-EU 2017/96

C-648/16, Fortunata Silvia Fontana
Gesamtumsatz und Mehrwertsteuer
Die italienische Commissione Tributaria Provinciale
di Reggio Calabria befasst den EuGH in dieser Rs39)
mit der Frage, ob es zulässig ist, einen induktiv fest-
gestellten Gesamtumsatz der MwSt zu unterwerfen.

taxlex-EU 2017/97

C-660/16, Kollroß, und C-661/16, Wirtl
Vorsteuerberichtigung bei Anzahlung
Der deutsche BFH stellt den EuGH in diesen beiden
Vorabentscheidungsersuchen40) Fragen zum Vorsteu-
erabzugsrecht aus Anzahlungen, insb vor dem Hinter-
grund des EuGH-Urteils FIRIN.41) Fraglich ist ua, ob
die Anforderungen an die Sicherheit einer Leistungser-
bringung als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug
aus einer Anzahlung iS dieses Urteils rein objektiv oder
aus Sicht des Anzahlenden nach den für ihn erkennba-
ren Umständen zu bestimmen sind. Weiters ist frag-
lich, ob dieses Urteil dahingehend zu verstehen ist, dass
nach demUnionsrecht eine Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs, den derAnzahlende vorgenommenhat, nicht
die Rückzahlung der geleisteten Anzahlung voraus-
setzt, wenn diese Lieferung letztlich nicht bewirktwird.
Falls dies zu bejahen ist, stellt sich zudem die Frage, ob
Art 186 RL 2006/112/EG es den Mitgliedstaaten ge-
stattet, die Einzelheiten der Berichtigung nach Art 185
RL 2006/112/EG festzulegen, sodass es erst mit der
Rückgewähr der Anzahlung zur Minderung der Be-
messungsgrundlage für die Steuer kommt und dem-
entsprechend Umsatzsteuerschuld und Vorsteuerab-
zug zeit- sowie bedingungsgleich zu berichtigen sind.

taxlex-EU 2017/98

C-672/16, Imofloresmira – Investimentos
Imobiliários
Vorsteuerberichtigung
Dem EuGH wird in dieser Rs42) vom portugiesischen
Tribunal Arbitral Tributário die Frage gestellt, ob esmit
Art 167, 168, 184, 185 und 187 RL 2006/112/EG ver-

einbar ist, eine Vorsteuerberichtigung bei einem leer-
stehendenGebäude zu verlangen.Dies vor demHinter-
grund, dass das Gebäude während eines Zeitraums von
zwei oder mehr Jahren leer steht, aber vermarktet wird,
dh der betreffende Eigentümer nachweislich die Ver-
pachtung der Immobilie unter Erhebung vonMwSt be-
absichtigt und die erforderlichen Anstrengungen unter-
nimmt, um diese Absicht umzusetzen.

Bei Bejahung der ersten Frage wird der EuGH
ersucht zu beantworten, ob diese Berichtigung in ei-
nem Zug vorzunehmen ist (dh für den gesamten
noch nicht abgelaufenen Zeitraum).

taxlex-EU 2017/99

C-628/16, Kreuzmayr
Zuordnung der Warenbewegung bei
Reihengeschäften
Das österreichische BFG stellt dem EuGH in dieser
Rs43) Fragen zur Zuordnung der bewegten Lieferung
in einem Reihengeschäft X1 - X2 - X3, bei dem X3
dieWare imMitgliedstaat A abholt und in das Bestim-
mungsland B transportiert. Dies vor dem Hinter-
grund, dass X2 dem X1 gegenüber die Absicht bekun-
det hat, dieWaren in denMitgliedstaat B zu befördern
und X2 gegenüber X1 mit seiner vom Mitgliedstaat B
erteilten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aufge-
treten ist. X2 hat dem X1 allerdings nicht mitgeteilt,
dass er die Waren bereits weiterverkauft hat, bevor
diese den Mitgliedstaat A verlassen, und X1 konnte
auch nicht erkennen, dass nicht X2 den Transport
der Waren vom Mitgliedstaat A in den Mitgliedstaat
B veranlassen oder durchführen wird.

Zunächst wird gefragt, ob – ua abweichend zur
Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung –
die bewegte Lieferung der Lieferung X1 - X2 zuge-
ordnet werden kann. Falls dies bejaht wird, wird zu-
dem gefragt, ob das Unionsrecht so auszulegen ist,
dass die Lieferung von X1 an X2 rückwirkend ihre
Eigenschaft als die innergemeinschaftliche Lieferung
verliert, wenn X1 nachträglich erfährt, dass X3 den
Transport veranlasst hat und bereits im Mitgliedstaat
A wie ein Eigentümer über die Waren verfügen
konnte. Bei Verneinung der ersten Frage (und somit
bei der Zuordnung der bewegten Lieferung zur Lie-
ferung X2 - X3) soll der EuGH die Frage beantwor-
ten, ob X3 eine ihm von X2 dennoch in Rechnung
gestellte MwSt des Mitgliedstaats B als Vorsteuer ab-
ziehen darf, sofern X3 die bezogenenWaren für Zwe-
cke seiner im Mitgliedstaat B besteuerten Umsätze
verwendet und dem X3 eine missbräuchliche Inan-
spruchnahme des Vorsteuerabzugs nicht zu unter-
stellen ist.
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38) ABl C 2017/78, 15 (13. 3. 2017).
39) ABl C 2017/86, 10 (20. 3. 2017).
40) ABl C 2017/86, 12 und 13 (20. 3. 2017).
41) EuGH 13. 3. 2014, C-107/13, FIRIN.
42) ABl C 2017/86, 15 (20. 3. 2017).
43) ABl C 2017/95, 4 (27. 3. 2017).
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C-8/17, Biosafe – Indústria de Reciclagens
Befristung des Vorsteuerabzugsrechts
In dieser portugiesischen Rs44) wird der EuGH vor
allem gefragt, ob die RL 2006/112/EG, insb ihre
Art 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 und 219, sowie
der Neutralitätsgrundsatz jenen Rechtsvorschriften
entgegenstehen, nach denen bei einer Nachverrech-
nung von USt durch den Lieferanten (aufgrund einer
bei diesem durchgeführten Betriebsprüfung) die Frist
für den Abzug dieser zusätzlichen Steuer durch den
Erwerber ab der Ausstellung der ursprünglichen
Rechnungen läuft und nicht erst ab der Ausstellung
oder dem Zugang der berichtigenden Dokumente.

taxlex-EU 2017/101

C-613/16, Juhler Holding
Entlastung von der Kapitalertragsteuer
auf Dividenden
Der EuGH wird in dieser deutschen Rs45) zur Klärung
der Frage angerufen, ob Art 43 iVm Art 48 EGV (jetzt
Art 49 iVm Art 54 AEUV; Niederlassungsfreiheit)
oder Art 5 Abs 1 iVm Art 1 Abs 2 Mutter-Tochter-
Richtlinie46) einer nationalen Steuervorschrift wie der
im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegenste-
hen, die einer gebietsfremden Muttergesellschaft, die
innerhalb eines in ihrem Ansässigkeitsstaat ansässigen
aktiv tätigen Konzerns auf Dauer als Holdinggesell-
schaft ausgegliedert wird, in bestimmten „steuerumge-
hungsverdächtigen“ Szenarien die Entlastung von Ka-
pitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen verwei-
gert, soweit Personen an ihr beteiligt sind, denen die
Erstattung oder Freistellung nicht zustünde, wenn sie
die Einkünfte unmittelbar erzielten. Die Regelung
greift, wenn (1) für die Einschaltung der gebietsfrem-
den Muttergesellschaft wirtschaftliche oder sonst be-
achtliche Gründe fehlen oder (2) die gebietsfremde
Muttergesellschaft nicht mehr als 10% ihrer gesamten
Bruttoerträge des betreffendenWirtschaftsjahrs aus ei-
gener Wirtschaftstätigkeit erzielt oder (3) die gebiets-
fremde Muttergesellschaft nicht mit einem für ihren
Geschäftszweck angemessen eingerichteten Geschäfts-
betrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil-
nimmt. Gebietsansässigen Holdinggesellschaften wird
die Entlastung von der Kapitalertragsteuer gewährt,
ohne dass es auf die vorgenannten Voraussetzungen
ankommt.

taxlex-EU 2017/102

C-664/16, Vădan
Vorsteuerabzug bei Fehlen
einer Rechnung
In dieser rumänischen Rs47) wird der EuGH ua ge-
fragt, ob die RL 2006/112/EG im Allgemeinen und
deren Art 167, 168, 178, 179 und 273 im Besonde-
ren sowie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit
und der Neutralität der MwSt dahin auszulegen sind,
dass sie es einem Steuerpflichtigen, der die sachlichen
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug erfüllt, ge-
statten, von seinem Vorsteuerabzugsrecht Gebrauch
zu machen, auch wenn er nicht in der Lage ist, die als

Vorsteuer für die Lieferung von Gegenständen und
Dienstleistungen gezahlten Beträge durch Vorlage
steuerlicher Rechnungen nachzuweisen.

taxlex-EU 2017/103

C-16/17, TGE Gas Engineering
Befreiung für Zusammenschlüsse
In dieser Rs48) werden dem EuGH ua Fragen zur An-
wendung des Art 132 Abs 1 lit f RL 2006/112/EG
(Befreiung für Zusammenschlüsse) auf eine portugie-
sische Zweigniederlassung einer deutschen Gesell-
schaft gestellt.

taxlex-EU 2017/104

C-665/16, Gmina Wrocław
Immobilienübertragung auf Fiskus
Der EuGH wird in dieser polnischen Rs49) um Vorab-
entscheidung darüber ersucht, ob die Übertragung
kraft Gesetzes von im Eigentum einer Gemeinde ste-
henden Immobilien auf den Fiskus gegen Entschädi-
gung einen steuerbaren Umsatz iSv Art 14 Abs 2 lit a
RL 2006/112/EG darstellt. Dies vor demHintergrund,
dass diese Immobilien weiterhin vom Gemeindepräsi-
denten, der Vertreter des Fiskus und gleichzeitig aus-
führendes Organ der Gemeinde ist, verwaltet werden.
Der EuGHsoll auch beantworten, ob es vonBedeutung
ist, wie die Zahlung der Entschädigung an die Ge-
meinde erfolgt, nämlich real oder nur als eine interne
Umbuchung im Rahmen des Gemeindehaushalts.

taxlex-EU 2017/105

C-28/17, NN
Verlustverwertung
Der EuGH wird in dieser dänischen Rs50) gefragt, wel-
che Faktoren bei der Prüfung, ob für gebietsansässige
Gesellschaften imHinblick auf die Verlustverrechnung
eine Voraussetzung gilt, bei der es sich um eine der für
Zweigniederlassungen gebietsfremder Gesellschaften
geltenden Voraussetzungen „entsprechende Vorausset-
zung“ iS der Rz 20 der Entscheidung in der RsPhilips51)
handelt, zu berücksichtigen sind. Weiters wird gefragt,
ob das Verlustverrechnungsverbot in einem Fall, in
dem auch der Gewinn der Betriebsstätte der gebiets-
fremden Gesellschaft der Besteuerungshoheit des Auf-
nahmestaats unterliegt, für sich genommen eine Be-
schränkung des Niederlassungsrechts nach Art 49
AEUV darstellt, die durch zwingende Gründe des All-
gemeininteresses gerechtfertigt sein muss. Als mögliche
Rechtfertigungsgründe werden das Interesse an der
Verhinderung der doppelten Verlustberücksichtigung,
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44) ABl C 2017/95, 5 (27. 3. 2017).
45) ABl C 2017/104, 25 (3. 4. 2017).
46) Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. 7. 1990 über das gemein-

same Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschie-
dener Mitgliedstaaten, ABl L 1990/225, 6.

47) ABl C 2017/104, 27 (3. 4. 2017).
48) ABl C 2017/104, 35 (3. 4. 2017).
49) ABl C 2017/112, 15 (10. 4. 2017).
50) ABl C 2017/121, 12 (18. 4. 2017).
51) EuGH 6. 9. 2012, C-18/11, Philips.
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das Ziel der Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung
der Besteuerungsbefugnisse zwischen denMitgliedstaa-
ten und eine Kombination der genannten Gründe vor-
gebracht.

taxlex-EU 2017/106

C-69/17, Gamesa Wind România
Recht auf Vorsteuerabzug
Dem EuGH werden in dieser Rs52) vom rumänischen
Gericht Curtea de Apel București Fragen zum Vor-
steuerabzugsrecht gestellt. Fraglich ist, ob das Vor-
steuerabzugsrecht verweigert werden darf, wenn sich
dieses auf Erwerbe bezieht, die in einem Zeitraum
getätigt wurden, in dem die Mehrwertsteuer-Identi-
fikationsnummer des Steuerpflichtigen inaktiv war.

taxlex-EU 2017/107

C-615/16, Kerr
Steuerbefreiung
In der Rs53) wird der EuGH um Vorabentscheidung
darüber ersucht, ob Art 135 Abs 1 lit f und Art 15
Abs 2 RL 2006/112/EG dahin auszulegen sind, dass
sie lediglich die an den Verträgen über die Vermark-
tung von Nutzungsrechten an Immobilien beteilig-
ten Parteien erfassen, oder ob auch Tätigkeiten, wie
Kunden zu werben und Dienstleistungen zu fördern
und so die Konkretisierung des betreffenden Ver-
kaufs zu gewährleisten, davon erfasst sind.

taxlex-EU 2017/108

C-108/17, Enteco Baltic
Steuerbefreiung bei der Einfuhr
Der EuGH wird in dieser Rs54) ua gefragt, ob die in
Art 143 Abs 2 RL 2006/112/EG vorgesehene Steuer-
befreiung auch dann anwendbar ist, wenn die betref-
fenden Gegenstände zum Zeitpunkt der Einfuhr dazu
bestimmt waren, an einen Mehrwertsteuerpflichtigen
geliefert zu werden, dessenMwSt-Identifikationsnum-
mer daher in der Einfuhranmeldung angegeben war,

später jedoch nach einer Änderung der Umstände zu
einem anderen Mehrwertsteuerpflichtigen befördert
wurden, wobei die Behörden vollständig über die Iden-
tität des tatsächlichen Käufers informiert wurden.

taxlex-EU 2017/109

C-156/17, Köln-Aktienfonds Deka,
und C-157/17, X
Quellensteuererstattung
Der EuGH wird in diesen niederländischen Rs55) ge-
fragt, ob Art 56 EG (jetzt Art 63 AEUV; Kapitalver-
kehrsfreiheit) dem entgegensteht, dass einem außer-
halb derNiederlande ansässigen Investmentfonds, weil
er nicht zur Einbehaltung niederländischer Dividen-
densteuer verpflichtet ist, nicht die niederländischeDi-
videndensteuer erstattet wird, die auf die Dividenden
einbehalten wurde, die er von in denNiederlanden an-
sässigen Gesellschaften empfangen hat. Im Vergleich
dazu wird einem in den Niederlanden ansässigen
steuerlichen Anlageorganismus, der seine Anlageer-
träge jährlich unter Einbehaltung der niederländischen
Dividendensteuer an seine Anteilsinhaber oder Betei-
ligten ausschüttet, die Dividendensteuer erstattet.

Zwei damit in Zusammenhang stehende weitere
Vorlagefragen des erstgenannten Falls betreffen das
Erfordernis der Glaubhaftmachung der Erfüllung
der Voraussetzungen für die Erstattung durch die
Anteilsinhaber eines nichtansässigen Investment-
fonds und das Ausschüttungserfordernis.

Im zweitgenannten Fall wird gefragt, ob die Ka-
pitalverkehrsfreiheit der Verweigerung der Quellen-
steuererstattung entgegensteht, falls der nicht ansäs-
sige Fonds dadurch in der Anziehung von in den
Niederlanden wohnenden oder ansässigen Anlegern
beeinträchtigt wird.

52) ABl C 2017/144, 27 (8. 5. 2017).
53) ABl C 2017/151, 14 (15. 5. 2017).
54) ABl C 2017/161, 12 (22. 5. 2017).
55) ABl C 2017/168, 26 und 27 (29. 5. 2017).


